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Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der 

Stadt Neustadt am Rübenberge 
 

Textliche Darstellungen 
Stand: Entwurf zur förmlichen Beteiligung (13.05.2015) 

 

Textliche Darstellung TD 1 - Art der baulichen Nutzung 

(1) Die dargestellten Sonderbauflächen „Konzentrationsfläche Windenergie" sind für 

folgende Anlagen und Nutzungen bestimmt: Windkraftanlagen einschließlich der 

zugehörigen notwendigen Nebenanlagen wie z.B. Trafostationen, Übergabestationen 

und Zuwegungen.  

(2) In den dargestellten Sonderbauflächen „Konzentrationsfläche 

Windenergienutzung"  ist eine landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung 

weiterhin zulässig, soweit sie der Nutzung nach Absatz 1 nicht entgegensteht. 

Entsprechendes gilt für Darstellungen über Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. 

(3) Außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen „Konzentrationsfläche 

Windenergienutzung" stehen der Errichtung von Windkraftanlagen im gesamten 

Gebiet der Stadt Neustadt a. Rbge. in der Regel öffentliche Belange entgegen 

(Ausschlusswirkung). 

(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 1 Ziffer 4 BauNVO, § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB) 

 

 

Textliche Darstellung TD 2 – Konzentrationsflächen mit zeitlich befristeter 

Repowering-bindung 

Innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Flächennutzungsplans ist die Errichtung einer Windkraftanlage auf den folgenden im 

Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen „Konzentrationsflächen Windenergie“ 

bezeichneten Flächen  

S 1 – Laderholz 

S 4 –  Nöpke 

S 5 – Büren, Wulfelade 

S 9 – Bevensen, Lutter 

S 10 – Dudensen, Nöpke 

 

zulässig, wenn der Antragsteller vor Erteilung der Genehmigung für die Errichtung der 

Windkraftanlage durch Vertrag zwischen ihm, dem Grundstückseigentümer des 

Abbaustandortes und der Stadt Neustadt am Rübenberge oder in sonstiger 

geeigneter Weise sichergestellt hat, dass die beantragte Windkraftanlage 

(Repowering-Anlage) als Ersatz für mindestens eine im Geltungsbereich dieses 

Flächennutzungsplans abgebaute oder abzubauende Windkraftanlage errichtet wird.  

Eine Anlage wird ersetzt, wenn sie höchstens ein Jahr vor und spätestens ein halbes 

Jahr nach der Inbetriebnahme der Repowering-Anlage vollständig abgebaut wird. 

(§ 249 Abs. 2 Satz 2 BauGB) 
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Textliche Darstellung TD 3 – Standortgebundenes Repowering auf der Grundlage 

eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Das Repowering einer bestandskräftig genehmigten Windkraftanlage am konkreten 

Standort ist auch außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen „Windenergie“ 

zulässig, wenn dafür eine vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt wird und 

rechtlich gesichert ist, dass binnen eines Jahres nach Inbetriebnahme der neuen 

Anlage mindestens zwei vorhandene Anlagen außerhalb der dargestellten 

Konzentrationsflächen abgebaut werden. Die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 

Satz 3 BauGB gilt für diesen Fall ausnahmsweise nicht. 

(§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) 

 

 

Textliche Darstellung TD 4 – Ausnahme von der Ausschlusswirkung gemäß § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB für Kleinwindenergieanlagen. 

Außerhalb der dargestellten Sonderbauflächen „Konzentrationsfläche Windenergie“ 

stehen der Errichtung von Windenergieanlagen im gesamten Gebiet der Stadt 

Neustadt am Rübenberge in der Regel öffentliche Belange entgegen 

(Ausschlusswirkung). Die Ausschlusswirkung erfasst grundsätzlich auch 

Kleinwindenergieanlagen. Als Kleinwindenergieanlagen gelten Windenergieanlagen 

mit einer Anlagengesamthöhe von bis zu 30 m (Mastfuß bis Rotorblattspitze bei 

senkrecht nach oben stehendem Rotorblatt). Die Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 

3 Satz 3 BauGB soll ausnahmsweise nicht für Kleinwindenergieanlagen gelten, wenn 

sie auch der Eigenversorgung von rechtmäßig im Außenbereich befindlichen 

Vorhaben dienen und in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem 

Vorhaben stehen. Eigenversorgung liegt vor, wenn im Jahresmittel 51% des 

erzeugten Stroms für die Eigenversorgung verwendet werden. Dies gilt auch bei 

Netzeinspeisung. 

(§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) 


